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Priifung explosionsgeschiitzter

elektrischer Betriebsmittel

Zusammenarbeit zwischen der Materialpriifanstalt des SEV und der EMPA

A. Filip und V.G. Riidiger

Nach einer kurzen Einfihrung in
die Grundprinzipien des Ex-
Schutzes werden die Priifungen
von Betriebsmitteln in der Ziind-
schutzart «d» und von elektro-
statischen Farbspritzpistolen
beschrieben. Das Schwerge-
wicht liegt dabei auf den Ziind-
prifungen an der EMPA. Es wird
gezeigt, dass es dank der
Zusammenarbeit der beiden Pruf-
anstalten SEV und EMPA mog-
lich ist, die genannten Betriebs-
mittel vollstandig in der Schweiz
prufen zu lassen.

Aprés une breve introduction
aux principes de la protection
contre les déflagrations, les
essais du matériel électrique a
mode de protection ud» et des
pistolets électrostatiques de
peinture sont décrits. Il s’agit
principalement des essais d’in-
flammation exécutés au Labora-
toire Fédéral d’Essai des Mate-
riaux. On montre que, gridce a la
coopération entre I’ASE et le
LFEM, il est possible d’essayer
entierement en Suisse le mate-
riel électrique antidéflagrant.

Adressen der Autoren

Dr. Alexander Filip, EMPA Abt. Sicherheits-
technik, 8600 Diibendorf und

Dr. Volker G. Riidiger, Lindenstrasse 95,

5303 Wiirenlingen. Vormals Leiter des Labors fir
Explosionsschutz des SEV.

1. Einleitung

1.1 Explosionsgefihrdete Bereiche,
Priifpflicht Co

Es sind heute ldngst nicht mehr
bloss die «klassischen» Bereiche wie
der Bergbau, die chemische Industrie,
Tanklager, Raffinerien oder auch
Sprengstoff- und Munitionsfabriken,
wo Explosionsgefahr vorhanden und
entsprechend hochste Vorsicht gebo-
tenist. Beschichtungs- und Imprignier-
anlagen von Holz, Textilien, Papier
usw., Farbspritzeinrichtungen, Getrei-
demiihlen und sogar Operationssile in
Spitdlern sind weitere Beispiele aus
dem breiten Spektrum explosionsge-
fahrdeter Anlagen und Bereiche. An
all diesen Orten kdnnen wegen der
verwendeten Lésungsmittel, der verar-
beiteten Materialien oder der bei che-
mischen Prozessen freiwerdenden
Gase stdndig oder zeitweise explo-
sionsfahige Gas-Luft- oder Staub-
Luft-Gemische auftreten. Die Ziin-
dung solcher Gemische hat oft verhee-
rende Folgen fiir Mensch und Umwelt.
Darum haben in praktisch allen Indu-
strielindern der Erde die fiir die Si-
cherheit verantwortlichen Behorden,
in Zusammenarbeit mit den Berufsor-
ganisationen, bereits vor vielen Jahren
spezielle Material- und Konstruk-
tionsvorschriften fiir explosionsge-
schiitzte Anlagen und Betriebsmittel
erlassen. In der Schweiz veroffentlich-
te z.B. der Schweizerische Elektrotech-
nische Verein (SEV) die ersten «Vor-
schriften fiir explosionssichere elektri-
sche Installationsmaterialien und Ap-
parate» im Jahre 1959 [1].

Eine wichtige Gruppe, mit eigener
gesetzlicher Basis [2] und eigenem
Normenwerk bilden elektrische Be-
triebsmittel fir den Einsatz in explo-
sionsfahiger Atmosphire [3]. Diese
miissen, so wird international gefor-
dert, von einer anerkannten Priifstelle
einer Typenpriiffung unterzogen wer-

den. Ferner wird verlangt, dass die
Normenkonformitét in einem Zertifi-
kat bescheinigt wird, welches das elek-
trische Betriebsmittel eindeutig be-
schreibt und die Randbedingungen fiir
einen sicheren Betrieb festlegt. Diese
obligatorischen Priifungen fiihrt in der
Schweiz die Materialpriifanstalt des
SEV durch. Zugrunde gelegt werden
dabei zum Teil nationale Vorschriften
[z.B. 4, 5], iiberwiegend jedoch die
Normen des Europidischen Komitees
fur Elektrotechnische Normung CE-
NELEC|[z.B.6...12].

1.2 Ziindschutzart «d»

Die Normen fiir explosionsge-
schiitzte elektrische  Betriebsmittel
sind, von wenigen Ausnahmen abgese-
hen, keine Apparatevorschriften, wie
man sie z.B. fiir Haushaltgerite kennt.
Man spricht vielmehr von «Ziind-
schutzarten» [6] und meint damit eine
Reihe von elektrischen und mechani-
schen Konstruktions- und Schutz-
massnahmen, die verhindern, dass ein
Betriebsmittel sowohl im Normalbe-
trieb als auch im Falle einer Stérung
eine es umgebende explosionsfihige
Atmosphire zu ziinden vermag. Die zu
treffenden Massnahmen hangen of-
fensichtlich von den am Betriebsmittel
moglicherweise auftretenden Ziind-
quellen ab, wie z.B. Funken, Lichtbo-
gen, elektrostatische Entladungen
oder heisse Oberflachen.

Von besonderer Bedeutung ist die
Ziindschutzart «d» = «druckfeste
Kapselung» [10]. Sie ist die klassische
Art des Explosionsschutzes tiberhaupt
und hat sich seit liber einem % Jahr-
hundert im Bergbau und iiber Tag be-
wiahrt [13]. Das Prinzip beruht auf dem
Phidnomen, dass die sich bei einer Ex-
plosion ausbreitende Flammenfront
einen sehr schmalen, langen Spalt
nicht zu durchdringen vermag. Es ist
folglich mdoglich, Betriebsmittel, die
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Funken erzeugen (z.B. Kollektormoto-
ren, Schiitze oder Starkstromschalter),
in einer explosionsgefihrdeten Umge-
bung einzusetzen, wenn sie in einem
entsprechend konstruierten Gehiuse
untergebracht sind. Es liegt auf der
Hand, dass dieses sehr stabil sein
muss, damit es einer im Innern ausge-
l16sten Explosion standhilt.

1.3 Elektrostatische
Farbspritzeinrichtungen

Vollig anders ist die Problematik bei
elektrostatischen ~ Farbspritzeinrich-
tungen. Diese Betriebsmittel erzeugen
selber eine explosionsfihige Atmo-
sphire, wenn die Losungsmittel der
versprithten Farbe verdunsten. Dabei
liegt an den Elektroden der Diise eine
Spannung von bis zu 100 kV, um die
Farbnebeltropfen elektrisch aufzula-
den. Ziindquelle und explosionsfihige
Atmosphire sind also bei solchen Ein-
richtungen bereits im normalen Be-
trieb stdndig dicht beieinander vor-
handen. Um eine Ziindung zu verhin-
dern, muss die elektrische Energie be-
grenzt werden, d.h. das Energieniveau
ist so zu bemessen, dass unter keinen
Umstidnden ein ziindfdhiger Funke
entstehen kann.

1.4 Ziindpriifungen:
Zusammenarbeit SEV-EMPA

Die Normen fiir die Ziindschutzart
«d» und diejenigen fiir die Priifung
elektrostatischer ~ Farbspritzanlagen
schreiben u.a. eine praktische Uber-
priifung der Sicherheit gegen einen
Ziinddurchschlag vor. Jedoch kénnen
solche Priifungen in der Materialpriif-
anstalt des SEV nicht durchgefiihrt
werden. Die Gebdude des SEV liegen
inmitten einer dichtbesiedelten Wohn-
zone, und die Lirmbeladstigung sowie
die Gefahren, die sich aus solchen
Zindversuchen ergeben, lassen dies
nicht zu. Jahrzehntelang waren die
Schweizer Hersteller solcher Betriebs-
mittel deshalb gezwungen, diese Prii-
fungen bei ausldndischen Priifstellen,
z.B. in Deutschland bei der PTB (Phy-
sikalisch Technische Bundesanstalt) in
Braunschweig durchfiihren zu lassen.
Dies verursachte oft grosse Unan-
nehmlichkeiten in administrativer, fi-
nanzieller und, als wesentlicher Fak-
tor, auch terminlicher Hinsicht. Die
Materialpriifanstalt und das Stark-
strominspektorat suchten deshalb
nach Moglichkeiten fiir diese Priifun-
gen in der Schweiz.

Fig. 1
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Sehr gute Voraussetzungen bietet
die Eidg. Materialpriifungs- und Ver-
suchsanstalt (EMPA). Sie besitzt in
Diibendorf eine Aussenstation, in wel-
cher kleinere Brand-, Spreng- und Ex-
plosionsversuche. Die EMPA erklarte
sich bereit, die Ziindpriifungen und
die damit verbundenen Kontrollen
und Messungen im Auftrag der Mate-
rialprifanstalt des SEV durchzufiih-
ren.

2. Betriebsmittel in der
Ziindschutzart «d»

2.1 Die Priifungen in der
Materialpriifanstalt des SEV

Alle explosionsgeschiitzten elektri-
schen Betriebsmittel miissen den Be-
stimmungen der Norm SEV-EN 50
014.1978 [6] sowie deren Nachtrdgen
1.4 entsprechen. Diese enthilt alle
Anforderungen, welche mehr als eine
Ziundschutzart betreffen, z.B. die ge-
forderten Werkstoffeigenschaften in
mechanischer, thermischer und chemi-
scher Hinsicht sowie Vorschriften iiber
Verriegelungen, Erdung, Kabeleinfiih-
rungen (Ziffer 22.4). Besonders er-
wihnt seien die Anforderungen an die
Festigkeit von Gehdusen in bezug auf
mechanische Stosse (Stosspriifung mit
7] Schlagenergie bei +40°C und
—20°C Umgebungstemperatur, Figur
1) der Oberflaichenwiderstand (<1
GQ) und die Dimensionen fiir Schrau-
ben, Senkldcher und Schutzkragen.

Die Anderung3 zu EN 50014 [14]
befasst sich speziell mit Kunststoffen.
Aus der Erfahrung ist bekannt, dass

sich gewisse Kunststoffe mit der Zeit
verdndern. Sie werden sprdde, schlie-
rig oder schrumpfen, je nach Zusam-
mensetzung. Dass Materialien mit
einem derartigen Langzeitverhalten
fur die Konstruktion explosionsge-
schiitzter Betriebsmittel nicht zuldssig
sind, ist offensichtlich. Die Priifvor-
schriften fiir Kunststoffe, dazu geho-
ren auch Vergussmassen, Klebemittel
und Dichtungen, sind aus diesen
Griinden sehr streng. Es miissen u.a.
die Lichtbestdndigkeit nach ISO 4892
und die Resistenz gegentliber Fetten
und Olen nachgewiesen und eine vier-
wochige Wiarmelagerung bei minde-
stens 80 °C und 90% Luftfeuchtigkeit
durchgefiihrt werden.

Im Ex-Labor der Materialpriifan-
stalt des SEV werden zunéchst die
Konstruktion und die Materialien der
Priifmuster nach obigen, allgemeinen
Bestimmungen gepriift, ehe die fiir die
Zindschutzart «d» spezifische Norm
EN 50018 [10] und deren Anderungen
1 und 2 herangezogen werden. Diese
Vorschrift enthilt fast ausschliesslich
Masszahlen und Materialanforderun-
gen, denn wie bereits erwidhnt, hingt
die Ziindschutzart «druckfeste Kapse-
lung» fast ausschliesslich von der
Konstruktion des Gehduses ab. Es
werden deshalb die geometrischen Ab-
messungen der Priiflinge am Muster
und anhand der Fabrikationszeich-
nungen sorgféltig kontrolliert. Mate-
rialfestigkeiten, -paarungen, Wand-
dicken, Bohrungen und Dichtungen
miissen beriicksichtigt und im Zusam-
menhang mit der Durchschlagsicher-
heit und der Festigkeit beurteilt wer-
den (Fig. 2). Besonders kritisch sind
Durchfiihrungen von Betdtigungsach-
sen und rotierenden Wellen. Die Spal-
te konnen hier nicht beliebig eng tole-
riert werden, denn die Wellen miissen
beweglich bleiben. Bei rotierenden
Maschinen kommt noch das wegen

H
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Fig.2 Beispiele von Gehiusespalten
I Innenraum
2 Dichtung
L Spaltlinge

| minimale Distanz
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Fig.3 Labyrinthspalt fiir rotierende Wellen

der thermischen Ausdehnung notige
Spiel hinzu (Fig. 3).

Die bisherigen Ausfiihrungen lassen
einen fast vergessen, dass man es mit
elektrischen Betriebsmitteln zu tun
hat. Tatsdchlich sind in bezug auf die
Ziindschutzart «d» die elektrischen
Daten und der Aufbau im Innern des
Betriebsmittels nur insofern von Be-
deutung, als sie sich auf die Oberfli-
chentemperatur des Gehduses, der
Wellen und der Achsen auswirken.
Diese heissen Oberflichen sind nach
den bisherigen Uberlegungen die ein-
zig noch verbleibenden, mdglichen
Ziindquellen fiir die das Betriebsmittel
umgebende explosionsfihige Atmo-
sphire. Dieses durchlduft folglich ne-
ben den mechanischen Priifungen
auch mindestens eine elektrische, um
die maximalen Oberflachentempera-
turen zu ermitteln, die im Normalbe-
trieb und im Falle einer Stérung auf-
treten konnen.

Es ist einleuchtend, dass die Ge-
samtkonstruktion des Betriebsmittels
bzw. die der Einbauten und deren Ver-
drahtung auch in Hinblick auf die all-
gemeine Sicherheit dem «Stand der
Technik» entsprechen muss. Dies gilt
als gegeben, wenn das Betriebsmittel
die allgemeinen Sicherheitsvorschrif-
ten fiir Nicht-Ex-Gerite erfuillt [15].
Auch diese Priifungen werden in der
Materialpriifanstalt des SEV durchge-
fihrt.

2.2 Priifungen bei der EM PA
Ziindpriifung

Die Ziindpriifung simuliert unter er-
schwerten Betriebsbedingungen das
Verhalten eines Betriebsmittels im Fal-
le einer Zindung der sich im Innern
befindenden explosionsfihigen Atmo-
sphire. Sie erfolgt nach der Europé-

ischen Norm EN 50018 und besteht
aus der Bestimmung des Explosions-
druckes (des sog. Bezugsdruckes), der
Uberdruckpriifung und der Priifung
auf Ziinddurchschlagsicherheit.

Zwecks Bestimmung des Bezugs-
druckes muss der Priifling je nach sei-
ner Geometrie mit einer oder mehre-
ren Ziindquellen an verschiedenen
Stellen ausgestattet werden. Dies gilt
auch fir die Anordnung und Anzahl
der Druckaufnehmer, mit denen der
Druckverlauf wéhrend einer Explo-
sion im druckfesten Raum gemessen
wird. Von grosser Wichtigkeit ist die
Wabhl der Messstellen vor allem dann,
wenn eine sog. Druckiiberhdhung als
Folge einer Unterteilung des druckfe-
sten Raumes auftritt. Die dazu not-
wendigen mechanischen Bearbeitun-
gen der Priiflinge (z.B. Erweiterung
von vorhandenen Spaltweiten und/
oder Verkiirzung von Spaltlingen bis
zum zuldssigen Grenzwert) setzen eine
Zusammenarbeit mit einer gut ausge-
riisteten mechanischen Werkstatt vor-
aus. Der zeitliche Druckverlauf im
druckfesten Raum wihrend der Ex-
plosion eines Priifgemisches wird mit
Hilfe eines hitzebestindigen Quarzkri-
stall-Druckaufnehmers aufgenom-
men. Die Registrierung der Druck-
Zeit-Abhéngigkeit p = f(t) erfolgt mit-
tels eines Transient-Recorders in Ver-
bindung mit einem Oszilloskop. Mit
Hilfe eines Integrier-Differenzier-Ge-
rites ist es moglich, auch die Druckan-
stiegsgeschwindigkeit zu ermitteln.

Ein druckfestes Gehduse muss so-
wohl die Ausbreitung einer Explosion
vom Innenraum an die Umgebung
verhindern als auch eine geniigende
mechanische Festigkeit aufweisen, um
dem Explosionsdruck standzuhalten.
Dies wird mittels einer Uberdruckprii-
fung nachkontrolliert. Der hierfiir zu
wahlende Priifdruck richtet sich nach
dem Rauminhalt des Priiflings und
dem zuvor bestimmten Bezugsdruck.
Die Uberdruckpriifung kann nach
dem stationdren oder dem dynami-
schen Verfahren erfolgen. Das statio-
nére Verfahren ist in der Regel schnel-
ler und einfacher realisierbar. An der
EMPA wird diese Priifung mit Hilfe
einer pneumatisch-hydraulischen
Pumpe durchgefiihrt. Soll der Priifling
trocken bleiben, ist auch eine Uber-
druckprifung mittels Pressluft oder
Stickstoff moglich. In einem solchen
Fall wird der Priifling in einer Beton-
nische (als Splitterschutz) installiert
und von einem Nebenraum aus mit
Uberdruck belastet.

Die Priifung auf Ziinddurchschlagsi-
cherheit stellt das «Kernstiick» der
Zindpriiffung dar. Das zu priifende
Betriebsmittel wird je nach seiner
Grosse entweder in einer Prifkammer
oder in einem gasdichten Plastiksack
gepriift. Die zylindrische, elektrisch
heizbare Priifkammer mit einem Volu-
men von 35 | wurde urspringlich fir
allgemeine sicherheitstechnische Un-
tersuchungen konstruiert (Bestim-
mung von Ziindgrenzen brennbarer
Gasgemische, Ermittlung der Ziind-
energie einer Funkenentladung usw.).
Sie eignet sich jedoch auch hervorra-
gend fiir die Prifung auf Ziinddurch-
schlagsicherheit von kleinen elektri-
schen Betriebsmitteln. Thr Mantel
weist eine Reihe von Durchfiihrungen
auf, die es erlauben, elektrische Leiter
gasdicht und elektrisch isoliert zu dem
zu priifenden Betriebsmittel zu fiihren.
Ferner befinden sich an der Priifkam-
mer einige Armaturen, durch welche
Schlduche oder Leitungen mit Priifge-
misch eingefiihrt werden konnen. Ein
Zinddurchschlag wird anhand eines
Druck- oder Temperaturanstieges in
der Priifkammer erkannt.

Die Priifung auf Ziinddurchschlag-
sicherheit von mittelgrossen oder gros-
sen Betriebsmitteln erfolgt sinngemaéss
in einem geschweissten Sack aus Poly-
dthylen. Diese Anordnung erlaubt,
Gegenstinde von beliebiger Grosse
bzw. mit ausgefallenen Dimensionen
zu priffen. Es wird dabei auch eine
Menge Priifgemisch gespart, die fiir
die Spiilung einer grossen Priifkam-
mer notwendig wire. Um die Umge-
bung und das Bedienungspersonal im
Fall einer Explosion nicht zu gefihr-
den, werden solche Priifungen in der
erwidhnten Betonnische durchgefiihrt.
Ihr Ablauf kann durch Panzerfenster
beobachtet und mit einer Videoanlage
aufgenommen und dokumentiert wer-
den.

Aufbereitung von gasformigen

Priifgemischen

Fiir die bei der Bestimmung des Be-
zugsdruckes notige Durchspiilung des
Priiflings mit dem Prifgemisch wird in
der Regel eine verhiltnisméssig kleine
Menge Gas gebraucht. Fiir diese Fille
hat es sich als zweckmadssig erwiesen,
das Priifgemisch in einem Vorratsge-
fass unter Druck von etwa 60 bar her-
zustellen. Seine Zusammensetzung
wird gaschromatografisch oder inter-
ferometrisch kontrolliert.

Grosse Mengen eines explosionsfa-
higen Gasgemisches werden in einer
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» 2. Gaskomponente

2 A

4. Gaskomponente

Fig.4 Gasmischanlage

I.la, 1b  Differenzdruckaufnehmer 5 Regelventilsteuerung

2,.2a Linearisierungseinheiten 6a,6b Regelventile

3 Mischverhiltnissteuerung 7 Mischgefiss

4 Durchflussregler 8 Flammenriickschlagsicherung

kontinuierlich arbeitenden Gasmisch-
anlage (Fig. 4) hergestellt. Die durch-
fliessende Luft (1. Gaskomponente)
erzeugt im Differenzdruckaufnehmer
ein Signal, das quadratisch proportio-
nal dem Durchfluss ist. Linearisiert
wird das Signal der Mischverhéltnis-
einheit als Istwert zugefiihrt und mit
einem Faktor multipliziert. Mit diesem
wird das Verhéltnis zwischen den bei-
den Gaskomponenten, d.h. die Zu-
sammensetzung des Gasgemisches ein-
gestellt. Das Signal dient dann dem
Durchflussregler als Sollwert. Beim
Durchfluss der zweiten Gaskompo-
nente entsteht in einem zweiten Diffe-
renzdruckaufnehmer (la bzw. 1b, je
nach der gewdhlten Durchflussmenge)
ein Signal, das der Durchflussregler
als Istwert bearbeitet. Das aus dem
Vergleich von Ist- und Sollwert resul-
tierende Signal wird zum Regeln des
Durchflusses der zweiten Gaskompo-
nente mittels des Regelventils beniitzt,
nachdem es in der Regelventilsteue-
rung in ein pneumatisches Signal um-
gewandelt worden ist. Im Mischgefiss
werden kleine Unregelméssigkeiten
des Durchflusses ausgeglichen und das
Gasgemisch homogenisiert. Die
Durchflussmenge ldsst sich im Bereich
von etwa 10 bis 80 1/min regulieren.
Die untere Grenze der auf diese Weise
einstellbaren Konzentration betragt
etwa 1% V/V brennbarer Gaskompo-
nente. Messungen haben gezeigt, dass
die Zusammensetzung eines bestimm-
ten Gasgemisches zeitlich praktisch
unverandert bleibt. Die festgestellten
Schwankungen betrugen weniger als
0,1% V/V der brennbaren Komponen-
te.

3. Die Priifung
elektrostatischer
Farbspriiheinrichtungen

3.1 Die Priifungen in der
Materialpriifanstalt des SEV

Elektrostatische Farbspritzanlagen
stellen einen Spezialfall in der grossen
Menge der Ex-geschiitzten Betriebs-
mittel dar. Dies war auch der Grund,
weshalb die Fachgremien des CEN-
ELEC iibereingekommen sind, abwei-
chend vom Prinzip der «Ziindschutz-
arten», fiir Farbspritzanlagen spezielle
«Apparatevorschriften» auszuarbei-
ten [16...18]. Diese basieren jedoch
auch auf der Norm EN 50 014 [6].

In der Schweiz gibt es noch keine
spezielle Norm fiir elektrostatische
Farbspritzanlagen. Im Hinblick auf
die Arbeiten des CENELEC (EN
50050 [16] ist bereits im Druck und
wird demnichst in Kraft gesetzt) hat
man keine eigene Vorschrift geschaf-
fen. Die Priiffungen werden, soweit an-
wendbar, nach den Normen SEV-
EN 50014 bis SEV-EN 50 020 durch-
gefiihrt. Leitend stehen dabei die CE-
NELEC-Entwiirfe EN 50050 und
prEN 50 053 [17] sowie die Norm VDE
0745.1977, Teil 2 [19] zur Seite.

In der Materialpriifanstalt des SEV
werden alle mechanischen und elektri-
schen Priifungen durchgefiihrt, die
nicht unmittelbar mit der Ziindprii-
fung zusammenhingen. Dazu gehdren
die bereits im zweiten Abschnitt er-
wihnte Uberpriifung der mechani-
schen, chemischen und elektrischen
Eigenschaften der verwendeten Werk-
stoffe. Je zwei Farbspritzpistolen wer-

den u.a. einer mechanischen Stosspri-
fung mit 7 J Schlagenergie, einer Fall-
prifung (4mal aus 1,25 m Hohe auf
Betonboden) und einer Kabelzugprii-
fung (150 N wihrend 50 s) unterzogen
(EN 50050 Zi. 5.4-5.6), denn Farb-
spritzpistolen werden in der Praxis oft
sehr rauh behandelt. Ein weiterer
Schwerpunkt bei den Priifungen ist die
Kontrolle der wirksamen Begrenzung
der an die Sprithpistole gelieferten
Energie bei Ausfall eines Bauelemen-
tes oder einer Baugruppe.

Oft steht die gesamte Farbspitzanla-
ge, d.h. das Netzteil zur Hochspan-
nungserzeugung, die Pumpe, Schalter,
Leuchten usw. im explosionsgefidhrde-
ten Bereich [2]. In diesem Falle miissen
selbstverstandlich auch diese Bestand-
teile jeweils in einer genormten Ziind-
schutzart konstruiert sein. Dies erfor-
dert fiir jeden Bestandteil eine separate
Prifung. Abgeschlossen werden alle
Priifungen mit der Ermittlung der
Nenndaten, z.B. der Hochspannung
an der Diise der Farbspritzpistole (Fig.
5) und der Kontrolle der Ubereinstim-
mung der Konstruktion mit den allge-
meinen sicherheitstechnischen Vor-
schriften.

3.2 Priifungen bei der EM PA

Priifverfahren

Das elektrostatische Feld einer ein-
geschalteten Handspriithpistole kann
energiereich genug sein, um ein Lo-
sungsmittel-Luftgemisch, das sich
wiahrend des Sprithens um die Pistole
herum gebildet hat, zu ziinden. Die
Wahrscheinlichkeit einer Ziindung

und die damit verbundene Raumex-
plosion hingen jedoch noch von wei-
teren Faktoren ab, insbesondere vom
Flammpunkt [19] des verwendeten Lo-
sungsmittels, der Umgebungstempera-

Fig. 5 FElektrostatisches Voltmeter bis 100 kV

760 (A 424)
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tur und der Beliiftung des Arbeitsrau-

mes. Um eine solche Explosion zu ver-

hindern, werden elektrostatische

Handspriihpistolen u.a. der sogenann-

ten Zindprifung unterworfen. Diese

erfolgt bis zum Inkrafttreten der

EN 50050 [16] nach der VDE-Priifvor-

schrift 0745, Teil 2 [19]. Je nach dem

Spriithgut schreibt diese drei verschie-

dene Priifgase vor:

- 7,0% V/V Wasserstoff in Luft, wenn ein
Losungsmitte]l mit einem Flammpunkt
von weniger als 21 °C verwendet wird so-
wie fiir alle Losungsmittel, die vor dem
Versprithen erwdrmt werden;

- 2,8% V/V Hexan in Luft fiir Lésungsmit-
tel mit einem Flammpunkt von 21°C
und mehr (ohne Vorwarmung);

- 12% V/V Methan in Luft bei Handspriih-"

pistolen zum Versprithen brennbarer
Pulver [18].

Die drei Priifgase unterscheiden sich
uv.a. durch ihre Mindestziindenergie.
Wenn diese bei der Ziindpriifung
tiberschritten wird - z.B. infolge einer
zu hohen Betriebsspannung bzw. eines
zu hohen Entladestromes - wird das
Priifgas geziindet.

Das Wasserstoff- und das Methan-
Luftgemisch werden in der zuvor be-
schriebenen Gasmischanlage aufberei-
tet. Das Hexan-Luftgemisch stellt man
her, indem Hexan mittels einer Mikro-
dosierpumpe in einen vorgewidrmten
Verdampfer dosiert und mit Luft ver-
mischt wird.

Die Ziindpriifung einer Handspriih-
pistole soll die Betriebsbedingungen
so weit wie moglich simulieren. Dies
ist jedoch verhdltnismassig schwierig,
da bei einer solchen Ziindpriifung kein
Sprithgut verspriitht wird. Um eine pra-
xisdhnliche Verschmutzung der Hand-
sprithpistole im Bereich der Diise zu
erreichen, wird die Diise und ihre Um-
gebung vor der Ziindpriifung mit einer
Fliissigkeit benetzt, welche die hochste
in den Spezifikationen genannte Leit-
fahigkeit aufweist. In der Regel ver-
wendet man Didthylenglykol. Da-
durch wird die elektrische Leitfahig-
keit des Gasmediums im Bereich der
Diise erhoht und eine der Praxis ent-
sprechende Verschirfung der Ziind-
priifung erreicht.

Priifanordnung und Ablauf

Die zylindrische Testkammer fiir die
Zindpriifung weist ein Volumen von
251 auf und ist aus Plexiglas herge-
stellt. Aus Sicherheitsgriinden ist sie
auf der dem Priifer abgewandten Seite
lediglich mit einer diinnen Polyester-
membrane abgeschlossen, die beim
Zinden des Priifgases birst.

Die zu prifende Handspriihpistole
wird zunidchst nach [19] mit einem
Kunstharzverdiinner gereinigt und
dann mit angedriicktem Auslosegriff
in die Testkammer eingebaut. Dann
wird sie unter Spannung gesetzt und
iiber eine kugelgelenkartige Durchfiih-
rung mit einer an einem Stab befestig-
ten, geerdeten Kugel von 25 mm
Durchmesser abgetastet. Der Priifstab
ist nahe bei der Kugel rechtwinklig ge-
bogen, damit die gesamte Oberfldche
der Spriithpistole erreicht werden
kann. Es hat sich als zweckmassig er-
wiesen, dies zuerst ohne Priifgas in
einem verdunkelten Raum zu tun. Da-
bei treten diejenigen Stellen an der
Oberfldche der Pistole in Erscheinung,
an denen ziindfdhige elektrische Ent-
ladungen stattfinden konnen (weiss-
liche Funken, horbares starkes
Zischen). Nachdem die Testkammer
mit dem entsprechenden Priifgas ge-
spult wurde, erfolgt die Priifung nach
VDE 0745.

4. Zusammenfassung und
Ausblick

Bei der Erledigung der bisherigen
Auftrige hat sich gezeigt, dass die Zu-
sammenarbeit der beiden Priifanstal-
ten bei der Priifung explosionsge-
schiitzter elektrischer Betriebsmittel
sehr gut funktioniert. Die jeweils sepa-
rat durchgefithrten Tests uberlappen
sich nicht, sondern ergéinzen sich zu
einer einzigen, vollstindigen Priifung
gemiss SEV-EN 50018 fur Betriebs-
mittel in der Ziindschutzart « Druckfe-
ste Kapselung» bzw. der fiir elektro-
statische Farbspritzanlagen anzuwen-
denden Vorschriften. In beiden Labors
stehen den Kunden kompetente Mitar-
beiter und hochqualitative Messein-
richtungen zur Verfiigung. Und zwar
nicht nur fiir die obligatorischen
sicherheitstechnischen Priifungen,
welche schliesslich zum Zertifikat fiih-
ren, sondern auch fiir Beratungen und
Vorabkldrungen.

Die Schweiz ist zwar Mitglied des
CENELEC, doch erkennen die Priif-
stellen der EG-Staaten und diejenigen
der Nicht-EG-Staaten ihre Zertifikate
gegenseitig noch nicht an. Die derzei-
tig einzige Moglichkeit, Kunden mit
einem Ex-Zertifikat einer anderen
Priifstelle entgegenzukommen, ist eine
freiwillige Mitverwendung der Priifre-
sultate im Sinne der Niederspan-
nungsrichtlinie fir Nicht-Ex-Gerite
[20]. Es wird deshalb ein enger Kon-
takt zu anderen Priifstellen angestrebt,

um ein personliches Vertrauensver-
hdltnis zwischen den Labors aufzu-
bauen. Dies soll in Zukunft dazu fiih-
ren, dass, wenn schon nicht die Zertifi-
kate, doch zumindest die Messresulta-
te weitgehend anerkannt werden. Viele
der teuren und aufwendigen Tests
miissen dann nicht doppelt durchge-
fihrt werden.

Literatur

[1] Vorschriften fiir explosionssichere elektrische

Installationsmaterialien und Apparate. Publi-

kation des SEV 1015.1959 (ersetzt durch

SEV-EN 50014...50 020).

Reglement fiir die Prifung der elektrischen

Installationsmaterialien und Apparate sowie

fiir die Erteilung des Sicherheitszeichens

(Sicherheitszeichen-Reglement). 3. Auflage.

Publikation des SEV 1001.1982.

Regeln fiir die Beurteilung der Explosionsge-

fahr in Anlagen mit explosionsgefdhrdeten

Bereichen. Zoneneinteilung. Publikation des

SEV 3307.1984.

Provisorische  Sicherheitsvorschriften  fiir

elektrische Betriebsmittel fiir explosionsge-

fihrdete Bereiche. Sonderschutzart «s». SEV

-TP31/2A-d, 1978.

Provisorische Sicherheitsvorschriften fir ex-

plosionssicheres Material. Benzin-Tanksdu-

len. 2. Ausgabe. SEV - TP 31/1C-d, 1976.

[6] Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsge-
fahrdete Bereiche. Allgemeine Bestimmun-
gen. SEV-EN 50 014.1978.

[7] Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsge-
fahrdete  Bereiche.  Olkapselung  «o».
SEV-EN 50015.1978.

[8] Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsge-
fahrdete Bereiche. Uberdruckkapselung «p».
SEV-EN 50016.1978.

[9] Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsge-
fahrdete Bereiche. Sandkapselung «g».
SEV-EN 50017.1978.

[10] Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsge-
fahrdete Bereiche. Druckfeste Kapselung
«d». SEV-EN 50018.1978.

[11] Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsge-
fahrdete Bereiche. Erhohte Sicherheit «e».
SEV-EN 50019.1978.

[12] Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsge-
fahrdete Bereiche. Eigensicherheit «i».
SEV-EN 50 020.1978.

[13] H. Olenik, H. Rentzsch und W. Wettstein:
BBC Handbuch fiir Explosionsschutz. 2. Auf-
lage. Mannheim, Brown Boveri & Cie AG/
Essen, Verlag W. Girardet, 1984.

[14] Sicherheitsvorschriften des SEV. Anderung
3. Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsge-
fahrdete Bereiche. Allgemeine Bestimmun-
gen. Publikation des SEV 1068/3.1984.

[15] Die allgemeine Sicherheit von elektrischen
Betriebsmitteln fiir explosionsgefdahrdete Be-
reiche. Bull. SEV/VSE 76(1985)9, S. 540.

[16] Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsge-
fahrdete Bereiche. Elektrostatische Hand-
spritheinrichtungen. EN 50 050.

[17] Elektrostatische =~ Handspriitheinrichtungen
mit einer Energiegrenze von 0,24 mJ sowie
Zubehor. prEN 50 053 Teil 1.

[18] Elektrostatische  Handspriiheinrichtungen
fiir Pulver mit einer Energiegrenze von 5mlJ
sowie Zubehor. prEN 50 053 Teil 2.

[19] Elektrostatische Handspriiheinrichtungen.
VDE 0745/Teil 2/1977 (ersetzt durch Ausga-
be Dezember 1983).

[20] K. Nabert und G. Schon: Sicherheitstechni-
sche Kennzahlen brennbarer Gase und
Dampfe. Zusammengestellt aus Schrifttum
und eigenen Messungen. 2. Auflage inkl. 5.
Nachtrag. Braunschweig, Deutscher Eichver-
lag, 1970/1980.

[21] CENELEC-Zertifizierungsabkommen
(CCA) vom 11. September 1973, geandert am
29. Mirz 1983 und ergdnzt mit dem Nachtrag
vom Juli 1984. 2. Auflage. CENELEC Memo-
randum Nr. 13. Briissel, CENELEC, 1984.

[2

[3

[4

[5

Bull. SEV/VSE 77(1986)13, 5. Juli

(A425) 761



	Prüfung explosionsgeschützter elektrischer Betriebsmittel : Zusammenarbeit zwischen der Materialprüfanstalt des SEV und der EMPA

